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Vorwort zur 18. Auflage

Die 18. Auflage berücksichtigt die bis Februar 2021 eingetretenen Entwick-
lungen im Bereich der Grundrechtsdogmatik. 

Die Ausführungen wurden insgesamt überarbeitet und ergänzt. Ich habe 
mich wie bei den Vorauflagen bemüht, die Ausführungen nicht mit Details zu 
überfrachten, sondern eher noch etwas mehr zu „erklären“. Die Grundrechts-
dogmatik ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung von Studierenden im 
öffentlichen Recht, aber keinesfalls der einzige. Eine Konzentration auf das 
Wesentliche im Bereich der Pflichtfächer ist angesichts der insgesamt gestie-
genen Stoffmenge durch die Reform der Schwerpunktbereichsausbildung für 
ein „Lernbuch“ unabdingbar. Das Lernziel besteht also nicht darin, alles zu 
„wissen“, sondern die Grundstrukturen des Rechtsgebietes zu verstehen und 
selbstständig argumentieren zu können.
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ist zu empfehlen, das Buch von vorne zu beginnen, nachdem der Stoff einmal 
komplett durchgearbeitet wurde bzw. die Teile, für die die nötigen Vorkennt-
nisse noch nicht vorhanden sind, zunächst wegzulassen. Um die Lektüre zu 
erleichtern, sind an entsprechenden Stellen entsprechende Hinweise eingefügt 
worden.

Zu danken habe ich erneut meinen Mitarbeitern am Lehrstuhl für Öffent-
liches Recht in Regensburg für die engagierte Mithilfe.

Regensburg, im Februar 2021 Gerrit Manssen
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